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3.2
Ausgleichplanung
Die Ausgleichsplanung für diesen Bebauungsplan ist im zugeordneten Bebauungsplan
Nr. 12 "Am Rasenwege" (Ersatz) dargestellt.

Ergänzung
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2. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft  (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB)

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a)

3. Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)
Einfahrtsbereich
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4, 11 und Abs. 6 BauGB)

4. Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den
Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses
(§ 9 Abs. 16 a bis d BauGB)

Ü
Überschwemmungsgebiet
(§ 9 Abs. 16b BauGB)

I. Planzeichen und Festsetzungen(für den Bereich der Änderung)

1. Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB, § 1 - 11 BauNVO)

Gewerbegebiete
(§ 8 BauNVO)GE

2. Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB, §§ 16 - 21 BauNVO)
- Geschossflächenzahl (GFZ): 1,6
  (§ 20 BauNVO)
- Grundflächenzahl (GRZ): 0,8
  (§ 19 BauNVO)
- Zahl der Vollgeschosse:   II
  (§ 20 BauNVO)
- Höhe baulicher Anlagen:
  (§ 18 BauNVO)
   a) bei geneigten Dächern die Traufhöhe: maximal 6,80m
                                             die Firsthöhe:  maximal 10,0m
   b) bei Flachdächern die OK Dachgesims: maximal 10,0m

3. Bauweisse, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr.2 BauGB, § 22 u. 23 BauNVO)

o = offene Bauweise

Bescheinigung Katasteramt
Gemeinde: Rotenburg an der Fulda
Gemarkung: Rotenburg
Flur: 16
Maßstab: 1:1.000

Es wird bescheinigt, daß die Grenzen und Bezeichnungen der Flurstücke mit dem Nachweis des
Liegenschaftskatasters übereinstimmen.

Homberg,den ..................... Amt für Bodenmanagement Homberg (Efze)
Im Auftrag

..........................................
Unterschrift

Stadt Rotenburg a. d. Fulda

1. Änderung Bebauungsplan Nr. 2
"Am Rasenwege"

im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB
für die Kernstadt

Rotenburg an der Fulda

VERFAHREN

1. Aufstellungsbeschluss nachß § 2 (1) BauGB
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rotenburg a. d. Fulda hat in ihrer Sitzung am 08.12.2022 die
Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 2 "Am Rasenwege" für die Kernstadt Rotenburg an der
Fulda beschlossen. Der Beschluss wurde am 00.00.0000 veröffentlicht.

2. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 (1) BauGB
Die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung wurden durch ortsübliche Bekanntmachung am 00.00.0000
dargelegt. Die Anhörung der an der Planung Interessierten fand in der Zeit vom 07.08.2023 bis 31.08.2023
statt.

3. Frühzeitige Beteiligung der Behörden und der Träger öffentlicher Belange nach 4 (1) BauGB
Die Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB, die Nachbargemeinden gemäß §2 (2) BauGB und die
Vereine nach § 60 BNatSchG wurden mit Schreiben vom 00.00.0000 zur Stellungnahme bis zum 31.08.2023
aufgefordert.

4. Entwurfs - und  Offenlegungsbeschluss nach § 3 (2) BauGB
Nach dem Entwurfs - und Offenlegungsbeschluss der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 2 "Am
Rasenwege"  für die Kernstadt Rotenburg an der Fulda vom 00.00.0000 durch die
Stadtverordnetenversammlung und erfolgter öffentlicher Bekanntmachung im amtlichen Verkündigungsorgan
vom 00.00.0000 fand die Offenlegung in der Zeit vom 00.00.0000 bis 00.00.0000 statt.

5. Beteiligung der Behörden und der Träger öffentlicher Belange nach § 4 (2) BauGB
Die Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB, die Nachbargemeinden gemäß §2 (2) BauGB und die
Vereine nach § 60 BNatSchG wurden mit Schreiben vom 00.00.0000 zur Stellungnahme bis zum 00.00.0000
aufgefordert.

6. Satzungsbeschluss nach § 10 BauGB
Die 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 2 "Am Rasenwege"  für die Kernstadt Rotenburg an der Fulda
wurde von der Stadtverordnetenversammlung am ............................ gem. § 10 (1) BauGB als Satzung
beschlossen.

Rotenburg a.d.Fulda, den ............................

Der Magistrat

Grunwald                                            Nölke
Bürgermeister                                       Erster Stadtrat

9. Ausfertigungsvermerk
Der textliche und zeichnerische Inhalt des Bebauungsplans stimmt mit dem Satzungsbeschluss der
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rotenburg an der Fulda  vom 00.00.0000 überein.

Rotenburg a. d. Fulda, den
Der Magistrat

Grunwald                                            Nölke
Bürgermeister                                       Erster Stadtrat

10. Bekanntmachung und Inkrafttreten nach § 10 (3) BauGB
Die 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 2 "Am Rasenwege"  für die Kernstadt Rotenburg an der Fulda wurde
am ........................ortsüblich bekannt gegeben und ist damit am ........................... rechtswirksam geworden.

Rotenburg a. d. Fulda, den

Der Magistrat

Grunwald                                            Nölke
Bürgermeister                                       Erster Stadtrat

Hinweis zur Bekanntmachung / Inkrafttreten
Gemäß § 215 Abs.2 wird darauf hingewiesen, dass eine beachtliche Verletzung der in §
214 Abs.1 Satz1 Nr. 1-3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine
unter Berücksichtigung des § 214 Satz 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und nach § 214
Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs gem § 215 Abs. 1 nur
beachtlich werden, wenn sie innerhalb eines Jahres ab dieser Bekanntmachung
schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die
Verletzung gegründet, ist darzulegen. Dies gilt entsprechend , wenn Fehler nach § 214
Abs. 2a BauGB beachtlich sind.

Bestand: Rechtsgültiger Bebauungsplan Nr.
2 "Am Rasenwege" vom 25.09.1995
mit Grenze der 1. Änderung

Planverfasser :
Büro für Landschaftsplanung

Dipl.-Ing.Heinrich Wacker
Zum Kegelsköpfchen 9

36199 Rotenburg

- Entwurf -

Planung: Bereich der 1. Änderung Bebauungsplan Nr. 2 "Am
Rasenwege"
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   III. Hinweise / nachrichtliche Übernahmen/ sonstige Festsetzungen

· Bei Erdarbeiten können jederzeit Bodendenkmäler wir Mauern, Steinsetzungen, 
Bodenverfärbungen und Fundgegenstände, z. B. Scherben, Steingeräte, Skelettreste
entdeckt werden. Diese sind nach § 21 HDSchG unverzüglich dem Landesamt für
Denkmalpflege, hessenArchäologie, oder der Unteren Denkmalschutzbehörde zu
melden. Funde und Fundstellen sind in unverändertem Zustand zu erhalten und in
geeigneter Weise bis zu einer Entscheidung zu schützen (§ 21 Abs. 3 HDSchG).

· Zur Sicherung der vorhandenen Versorgungskabel sind die EnergieNetz Mitte GmbH
Baurichtlinien zu beachten. Um Gefahrenstellen zu berücksichtigen, sollte vor Baubeginn
ein Gespräch mit dem RegioTeam in Bebra (06622 / 9211-0) stattfinden.

· Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen der vorhandenen
       Telekommunikationslinien vermieden werden und aus betrieblichen Gründen (z. B. im
        Falle von Störungen) der ungehinderte Zugang zu den Telekommunikationslinien
        jederzeit möglich ist. Es ist deshalb erforderlich, dass sich die Bauausführenden vor
       Beginn der Arbeiten über die Lage der zum Zeitpunkt der Bauausführung vorhandenen
       Telekommunikationslinien der Telekom informieren. Die Kabelschutzanweisung der
       Telekom ist zu beachten.

· Zufahrtswege und Stellflächen für die Feuerwehr sind nach DIN 140090 für
20-t-Fahrzeuge und mit der erforderlichen Mindestbreite herzustellen. Die örtliche
Feuerwehr ist bei der Planung zu beteiligen.

· Altlasten und Bodenschutz: 
1. Ergeben sich während den Bauausführungen Hinweise auf schädliche

Bodenveränderungen oder sonstige Anzeichen, die einen Altlastenverdacht begründen
können, ist unverzüglich die zuständige Bodenschutzbehörde zu informieren und in das
weitere Vorgehen einzubeziehen.

2. Bei der Bauausführung sind die vom Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUKLV) herausgegebenen Merkblätter
Bodenschutz für Häuslebauer und Bodenschutz für Bauausführende

(https://umwelt.hessen.de/sites/umwelt.hessen.de/files/2021-10/bodenschutz_
fuer_bauausfuehrende.pdf) zu beachten.

3. Erfolgt die Verwertung des Oberbodens durch Auf- oder Einbringen auf oder in eine
durchwurzelbare Bodenschicht, sind die Anforderungen des § 12 BBodSchV i.V.m. der
Vollzugshilfe der LABO zu § 12 BBodSchV zu beachten. Ansonsten gelten die
Anforderungen der jeweils annehmenden Stelle.

· Soweit im Bebauungsplan nicht geregelt, gelten die Ortssatzungen.
· Die Leuchtmittel dürfen nur einen geringen Anteil an UV- und Blaulicht enthalten.

Stattdessen müssen die Leuchtmittel bernsteinfarbene bis warmweiße Leuchtspektren
abstrahlen, mit einer Farbtemperatur von 1700 bis 2400 Kelvin (max. 2.500 Kelvin). Zur
Vermeidung ungerichteter Abstrahlung sind ausschließlich vollabgeschirmte Leuchten
einzusetzten, die nur unterhalb der Horizontalen abstrahlen und die im installierten
Zustand kein Licht horizontal oder nach oben abstrahlen: Upward Light Ratio URL = 0%;
besser : Lichtstärkeklasse G6 nach DIN/EN 13201. Ferner sind Dunkelräume zu
erhalten, insbesondere zum benachbarten Landschaftsschutzgebiet "Auenverbund
Fulda" hin (z.B. durch nächtliches Abschalten der Beleuchtung ab 22:00 Uhr).

· Bei Neubau und grundlegender Sanierung bestehender Baukörper sind großflächige
Glasfassaden und spiegelnde Fassaden zu vermeiden und dort wo sie unvermeidbar
sind, so zu gestalten, dass Vogelschlag vermieden wird (§ 37 Abs. 3 HeNatG)

· Artenschutz bei baulichen Anlagen, Vermeidung von Vogelschlag an Glasflächen.
· In allen Straßen/Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer Leitungs-

       zone in einer Breite von ca. 0,3m für die Unterbringung von Telekommunikationslinien
       vorzusehen.

Ergänzung

Änderungen
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